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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Schon einige Male – zuletzt 2012 – gab es zwischen den beiden Räten unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob das Parlament ein Veto gegen bundesrätliche Verordnungen
haben soll oder nicht. In der Regel fand die Idee einer stärkeren Mitsprache der
Legislative beim Erlass von Verordnungen durch die Exekutive in der grossen Kammer
viel Rückhalt, stiess aber in der kleinen Kammer auf genau so viel Skepsis. Eine im
Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative (14.421) des Walliser
Kantonsvertreters Jean-René Fournier (cvp, VS) wurde nun allerdings als positives
Zeichen gewertet, dass es auch im Ständerat zunehmend Skeptiker gegen die
Versuchung der Verwaltung gebe, mit Ausführungsverordnungen den Willen des
Gesetzgebers zu umgehen – so die Begründung von Fournier, der forderte, dass alle
Verordnungen dieser Art dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) wertete diesen ständerätlichen Vorstoss als positives
Zeichen und doppelte im Nationalrat nach. In seiner parlamentarischen Initiative
(14.422) wollte er allerdings nicht so weit gehen und forderte lediglich die Möglichkeit
eines Vetos gegen rechtsetzende Verordnungen und Verordnungsänderungen. Diese
sollen dann eine Bestätigung benötigen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
eines Rates innerhalb von zwei Wochen ein Veto ergreift. 
Während die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) Aeschis Idee
noch im Januar mit 18 zu 4 Stimmen deutlich guthiess, sprach sich die SPK-SR im
August gegen beide parlamentarischen Initiativen aus. Mit 6 zu 6 Stimmen bei
Stichentscheid der Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) fiel der Entscheid gegen
den ständerätlichen Vorstoss allerdings nur knapp aus. Die 11 zu 2 Stimmen bei einer
Enthaltung gegen die Initiative Aeschi war hier deutlicher. Die ständerätliche
Kommission argumentierte, wie schon bei früheren ähnlichen Vorstössen, dass es
bereits genügend Instrumente für die Bundesversammlung gebe, mit denen Einfluss auf
die Verordnungsgebung genommen werden kann. So können Kommissionen verlangen,
bei Verordnungsentwürfen konsultiert zu werden, oder es kann bei der Gesetzgebung
eine Genehmigung für Ausführungsbestimmungen explizit vorgesehen werden. Ein
Verordnungsveto stelle hingegen nicht nur eine Gefahr für die Gewaltentrennung dar,
sondern sei auch ein Einfallstor für Lobbyisten, welche hier Einzelfallinteressen
wirksam vertreten könnten. Die Virulenz des Themas zeigte sich auch in der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession. Nur ganz knapp, mit 20 zu 18 Stimmen
(ohne Enthaltungen), entschieden sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen
Folge geben der Initiative Fournier. Während der Vorstoss von René Fournier damit
erledigt ist, muss die Initiative Aeschi nach dem Nein der SPK-SR im Nationalrat noch
behandelt werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) die Idee eines
Vetos gegen bundesrätliche Verordnungen gleich zwei Mal abgelehnt hatte – eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) aus den eigenen Reihen wurde im
Ständerat versenkt und einer parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG), der von der
SPK-NR Folge gegeben wurde, entsagte die SPK-SR ihre Zustimmung – gelangte die
Initiative Aeschi in den Nationalrat. Die SPK-NR empfahl ihrem Rat erneut, das Anliegen
gutzuheissen. Sie verwies dabei auf die Voten im Ständerat, der die mit der
parlamentarischen Initiative Fournier angeregte Reform zwar abgelehnt hatte, dabei
aber in zahlreichen Voten Missbehagen aufgezeigt habe. Dies lasse hoffen, dass dieser
Anlauf – in den letzten Jahren hatte es aus der Volkskammer insgesamt sechs Vorstösse
in Richtung Verordnungsveto gegeben – erfolgreich sein könnte. Auch der Ständerat
habe bemerkt, dass Verordnungen teilweise zu detailliert seien und dem Willen des
Gesetzgebers nicht mehr entsprächen. In umstrittenen Fällen brauche es deshalb ein
griffiges Kontrollinstrument.  Die vor allem aus SP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit warnte davor, dass dies vom Ständerat als Zwängerei
aufgefasst würde. Man habe zudem genügend Instrumente, um die Verordnungsgebung
des Bundesrates zu beeinflussen. Das Instrument, das in einigen Kantonen angewendet
werde und dort gut funktioniere, laufe Gefahr auf Bundesebene, aufgrund des
Zweikammersystems, zu Blockaden zu führen. Der Vorschlag von Aeschi sieht vor, dass
Quoren in beiden Räten erreicht werden müssten, um ein Veto einlegen zu können.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.04.2016
MARC BÜHLMANN
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Freilich – dies war auch ein Gegenstand in der Ratsdebatte – stünde eine genaue
Ausgestaltung der Regelung noch bevor. Bei der Abstimmung stand eine satte
bürgerliche Mehrheit an 120 Stimmen 52 Stimmen von Links-Grün, zusammen mit 12
Stimmen aus der CVP-Fraktion, gegenüber und der Initiative wurde Folge gegeben. 2

Was passiert eigentlich mit angenommenen und an den Bundesrat überwiesenen
Postulaten und Motionen? Oder mit den Worten der Aargauer Zeitung gefragt: «Wie
ernst nimmt die Regierung die Aufträge des Parlaments?» Diese Frage stellte sich auch
die GPK-SR und bestellte bei der PVK einen Bericht mit einer Analyse zur Erfüllung von
angenommenen Motionen und Postulaten. Immer wieder würden sich
Parlamentsmitglieder fragen, «ob angenommene Vorstösse wirklich erfüllt werden»,
gab GPK-Präsident Peter Föhn (svp, SZ) zu Protokoll. Es gebe Vermutungen, dass viele
parlamentarische Aufträge auf die lange Bank geschoben oder nur unvollständig erfüllt
würden. 

Die rechtliche Grundlage wäre eigentlich klar: Der Bundesrat ist verpflichtet, für
überwiesene Motionen eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten oder zumindest eine
Massnahme zu treffen. Bei einem überwiesenen Postulat muss er prüfen, ob ein
Gesetzesentwurf angezeigt wäre, und darüber Bericht erstatten. Eine gesetzliche Frist
gibt es dafür nicht, es gibt jedoch andere Stolpersteine: Erstens ist – ganz ähnlich wie
bei angenommenen Volksinitiativen nota bene – die inhaltliche Umsetzung von
Motionen und Postulaten umstritten: Muss sich der Bundesrat auf den Begründungstext
eines Vorstosses stützen oder darf er auch Argumente aus der parlamentarischen
Debatte einfliessen lassen? Zweitens kann die Regierung feststellen, dass das Ziel eines
Vorstosses erreicht oder dessen Erreichung nicht mehr nötig ist, und für diesen eine
Abschreibung beantragen. Auch die Zielerreichung ist freilich Interpretationssache und
dürfte von den Urheberinnen und Urhebern häufig anders ausgelegt werden als vom
Bundesrat.   
Der Bericht der PVK, der Anfang Mai 2019 vorgelegt wurde, versuchte sich dieser Fragen
anzunehmen. Eine vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern
(Stadelmann-Steffen et al. 2019) durchgeführte Analyse sowie verschiedene
Dokumentenanalysen, Interviews mit rund 40 Personen (Ratsmitgliedern, Angehörigen
der Bundesverwaltung und der Parlamentsdienste) und vertiefte Fallanalysen durch die
PVK bildeten die Basis für den Bericht. Er zeigte erstens auf, dass die Hälfte der
überwiesenen Vorstösse innert zwei Jahren umgesetzt wird; eine Frist, die von der
Mehrheit der 40 Befragten als angemessen bezeichnet wurde. Im Schnitt verstrichen
zwischen Annahme und Abschreibung eines Vorstosses drei Jahre und vier Monate. Die
Unterschiede in den Fristen sind laut Bericht aber nicht abhängig von politischen
Faktoren (z.B. der Partei der Urheberin oder des Urhebers oder dem Grad an
Unterstützung in den Räten), sondern von der variierenden Arbeitsbelastung in den
Bundesämtern, welche die Vorstösse zu behandeln haben. Die inhaltliche Umsetzung
wird vom Bericht zweitens als «nicht immer gänzlich angemessen» bezeichnet.
Allerdings zeige die geringe Zahl der Fälle, bei denen das Parlament den Vorschlag des
Bundesrates auf Abschreibung ablehne, dass die Parlamentsmitglieder grundsätzlich
mit der Erfüllung zufrieden seien. Der Bericht kritisierte drittens die Berichterstattung
zur Erfüllung der Vorstösse. Diese sei kompliziert und ineffizient, weil der
Datenaustausch zwischen den beteiligten Akteuren (Parlamentsdienste, Bundeskanzlei,
Generalsekretariate, zuständige Bundesämter und Übersetzungsdienste) nicht
automatisiert sei und ein Spannungsfeld bei der Verantwortung für die Texte bestehe.
Dies führe zudem viertens dazu, dass das Parlament mit Ausnahme des jährlichen
Berichts des Bundesrates über Motionen und Postulate keine Instrumente zur
Nachverfolgung der Erfüllung seiner Vorstösse habe. Eine kontinuierliche
Nachverfolgung sei überhaupt nicht möglich, da die Informationen über die Umsetzung
eines Vorstosses in verschiedenen Berichten, über mehrere Jahre verstreut und in der
Geschäftsdatenbank gar nicht aufgeführt seien. Freilich – so hält der Bericht ebenfalls
fest – hätten «die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein geringes politisches
Interesse an der Nachverfolgung». 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.05.2019
MARC BÜHLMANN
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Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 4

Die SPK-SR befand die Vorschläge der vom Nationalrat gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines
Verordnungsvetos als zu kompliziert. Für ein paar wenige Verordnungen, die Probleme
verursachten, würde ein «monstre administratif» geschaffen, begründete
Kommissionssprecher Raphaël Comte (fdp, NE) die Empfehlung der SPK-SR, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Dabei sei in der Kommission nicht nur die Frage der
Gewaltentrennung noch einmal – wie bereits bei der Diskussion um Folge geben –
erörtert, sondern auch die Stimme der Kantone angehört worden. Die Kantone seien
sehr skeptisch gegenüber der Idee eines Vetos, insbesondere deshalb, weil es zu
Verzögerungen bei der Umsetzung von Verordnungen führen könne. Die Gefahr eines
«Schwebezustandes» wurde denn auch vom neuen Ständeratsmitglied und Präsidenten
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Benedikt Würth (cvp, SG) ausgeführt. Eine
Minderheit der Kommission, angeführt von Peter Föhn (svp, SZ), verteidigte das allfällige
neue Parlamentsrecht mit der Begründung, dass es eben nur in Notfällen angewendet
und vor allem eine präventive Wirkung entfalten würde. Einen Befürworter fand das
Verordnungsveto auch in Pirmin Bischof (cvp, SO): Der Kanton Solothurn habe vor rund
30 Jahren ein solches Instrument eingeführt und es verhindere dort durchaus, «dass
Verwaltung und Regierung abheben». Eine Sichtweise, der der zweite Vertreter des
Kantons Solothurn, Roberto Zanetti (sp, SO), allerdings dezidiert widersprach: Es könne
schon sein, dass die Regierung deshalb nicht abhebe, es bestehe aber im Gegenzug
eben durchaus die Gefahr, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dies
aufgrund dieses Instruments täten. Im Schlussvotum wies Bundeskanzler Thurnherr
neben den erwähnten Argumenten darauf hin, dass das Parlament bereits heute über
Instrumente verfüge, um Verordnungen zu ändern. Mit 31 zu 7 Stimmen (keine
Enthaltung) folgte die kleine Kammer ihrer Kommission in der Herbstsession 2019 und
entschied sich, auf die Vorlage nicht einzutreten – trotz der langen und grossen
Vorarbeit, wie von den Vertretern der Kommissionsminderheit während der Debatte
immer wieder betont worden war. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Eine Motion Aeschi (svp, ZG) wollte dem Projekt „Digitales Parlament“ Beine machen
und den papierlosen Legislativbetrieb bis zu den Wahlen 2015 umsetzen. Das Projekt
war bereits 2004 eingeleitet worden und hatte unter anderem das Extranet
hervorgebracht, auf dem die Ratsmitglieder Unterlagen für ihre Kommissions- und die
Ratsgeschäfte abrufen können. Einige Ratsmitglieder verzichten bereits vollständig auf
die postalische Zustellung von Dokumenten. Auch die Öffentlichkeitsarbeit via Internet
(parlament.ch oder Curia Vista) sind wichtige Bestandteile des „Digitalen Parlaments“.
Aeschi beanstandete, dass es zwar viele Einzelprojekte gebe, dass diese aber zu wenig
gut koordiniert seien, worunter auch die Effizienz der Ratsarbeit leide. Das Büro des
Nationalrates empfahl die Motion zur Ablehnung, weil es der Auffassung war, dass das
Projekt bereits auf gutem Wege sei. Zuerst folgte die Mehrheit der grossen Kammer der
Empfehlung des Büros und lehnte die Motion mit 102 zu 61 Stimmen ab. Nach einem

ANDERES
DATUM: 12.12.2013
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gutgeheissenen Ordnungsantrag Wermuth (sp, AG) – die SP-Fraktion habe aufgrund
einer internen Falschinformation nicht korrekt abgestimmt – kippte das Resultat
allerdings: Mit 88 zu 81 Stimmen passierte das Begehren die grosse Kammer. Die kleine
Kammer machte dann in der Wintersession allerdings kurzen Prozess und lehnte die
Motion ab. Der Sprecher des Büros des Ständerats machte dabei unter anderem
geltend, dass sich der Ständerat schon immer systematisch gegen die Nutzung
elektronischer Geräte im Saal ausgesprochen habe. Mit der Motion müsste zu rasch
ganz auf Papier verzichtet werden. 6

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
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Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 8

Nachdem der Ständerat und auch die SPK-NR der Initiative Berberat für ein
transparentes Lobbying Folge gegeben hatten, lag der Ball erneut bei der SPK-SR, die
innert zwei Jahren eine entsprechende Vorlage ausarbeiten müsste. Allerdings hat eine
Kommission auch die Möglichkeit, auf den Entwurf einer Regelung zu verzichten und
die Initiative zur Abschreibung zu beantragen. Letzteres beschloss die staatspolitische
Kommission des Ständerats, allerdings wie schon bei der ersten Empfehlung Ende 2015
nur sehr knapp mit dem Stichentscheid ihres Präsidenten Peter Föhn (svp, SZ). Zwar
hatte die Kommission eine Vorlage ausgearbeitet, diese wurde aber von der knappen
Mehrheit als zu komplex betrachtet. Zudem wurde befürchtet, dass mit dem Vorschlag
die Verantwortung für den Zutritt zum Parlament nicht mehr bei den Ratsmitgliedern
liege und Lobbying deshalb eher noch intransparenter würde. Besagter Vorschlag sieht
ein öffentliches Register vor, in das sich eintragen muss, wer Zugang zum
Parlamentsgebäude erhalten will. Der an diesen Eintrag geknüpfte Zutrittsausweis soll
gebührenpflichtig sein und zeitlich befristet werden. Die Unterschiede zum jetzigen
System, bei dem Parlamentarierinnen und Parlamentarier je zwei Zutritte vergeben
können, liegen nicht nur in der zeitlichen Befristung, sondern auch in der geregelten
„parlamentarischen Anerkennung“ einer Lobbyistin oder eines Lobbyisten – so der
Bericht der SPK-SR. Die häufig vorkommende Vergabe des Zutritts durch die
Ratsmitglieder an Verwandte sei so nicht mehr möglich. 
In der recht angeregten Ratsdebatte in der Frühjahrssession 2017 machte Peter Föhn
auf das Problem aufmerksam, dass nicht ganz klar sei, wer denn letztlich über den
Zutritt entscheide und wo die notwendige Obergrenze festgelegt würde. Zu befürchten
sei, dass hier die grossen Lobbyorganisationen einen Vorteil hätten, weil sie schneller
reagieren könnten als kleine Organisationen, um sich einen Platz zu reservieren. Auf der
anderen Seite wurde argumentiert, dass das Problem der mangelnden Transparenz über
den Zutritt zum Bundeshaus mit der Abschreibung der Initiative nicht aus der Welt
geschafft werde. Das schlagende Argument war wohl, dass man mit dem jetzt
vorliegenden Vorschlag ja gar nicht einverstanden sein müsse. Man habe aber der
Kommission einen Auftrag erteilt, einen Entwurf auszuarbeiten. Ob dieser gut oder
schlecht sei, könne man erst entscheiden, wenn denn tatsächlich einer vorliege. Mit 29
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltung) wurde der Antrag der Kommission zur Abschreibung
der parlamentarischen Initiative entsprechend abgelehnt. Damit muss die SPK-SR
definitiv einen Vorschlag ausarbeiten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
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Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 10
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Die Büros der beiden Kammern spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Agenda-
Setting geht: Sie bestimmen das Sessionsprogramm und sind neben der Wahl der
einzelnen Kommissionspräsidien auch für die Zuweisung der verschiedenen Geschäfte
an die unterschiedlichen Kommissionen verantwortlich. Anders als die Sachbereichs-
und Spezialkommissionen sind die Büros nicht repräsentativ, also nicht gemäss
Fraktionsstärke zusammengesetzt, sondern setzen sich aus Funktionsträgerinnen und
-trägern zusammen. Konkret bilden jeweils der Präsident oder die Präsidentin eines
Rats, die ersten und zweiten Vizepräsidentinnen oder -präsidenten, vier
Stimmenzählende und alle Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten das Büro. 2018
setzte sich das Büro-NR also aus je drei Mitgliedern der SVP-, der SP- und der FDP-
Fraktion, zwei der CVP-Fraktion und je einem aus der Grünen-, der GLP- und der BDP-
Fraktion zusammen. 
Diese Zusammensetzung des Büros-NR zu ändern, war nun Ziel einer
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG). Der Zuger begründete seinen
Vorstoss damit, dass sich das Büro nicht nur um organisatorische Belange kümmere,
sondern legislativ zu wirken beginne. Er verwies auf eine parlamentarische Initiative des
Büros-NR selber, mit der verschiedene Vorstösse für eine Neuregelung der Bezüge der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammengefasst werden sollten. Nachdem
diese Büro-Initiative von der Schwesterkommission abgelehnt worden war, hatte das
Büro-NR sein eigenes Anliegen zurückgezogen. 

Das Büro-NR beschäftigte sich Anfang November 2018 mit dem Anliegen und
beantragte mit 10 zu 3 Stimmen der Initiative keine Folge zu geben – einzig die drei
Mitglieder der SVP-Fraktion stellten den Antrag auf Folgegeben. Die Mehrheit
betrachtete den Vorstoss laut Kommissionsbericht als «unnötig und untauglich». Zwar
schwanke der Anteil der Fraktionen aufgrund der unterschiedlichen und sich
verändernden Zusammensetzung, dies sei aber bisher nie ein Problem gewesen und
habe eine adäquate Arbeitsweise erlaubt. Die Forderung nach einer repräsentativen
Zusammensetzung – so die Erwägungen des Büros weiter –  sei zudem nur umsetzbar,
wenn die Anzahl Mitglieder des Büros erhöht werden würde. Dies würde aber die Arbeit
des Gremiums erschweren, weil Diskussionen unnötig verlängert würden. Der Vorstoss
gelangte in der Folge in die grosse Kammer. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2018
MARC BÜHLMANN

Das Büro-NR hiess die vom Büro-SR angebrachte Modifizierung der Motion Frehner
(svp, BS) für einen digitalen Ratsbetriebs mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung gut und
empfahl entsprechend die Annahme des veränderten Vorstosses. Die von der Motion
verlangte Umsetzungsfrist sei in der Tat nicht realistisch und der lange Weg zum
papierlosen Ratsbetrieb müsse besser schrittweise gegangen werden. Der Auftrag an
die Verwaltungsdelegation sei deshalb zielführend. 
Dies sah eine Minderheit des Büros allerdings anders: Wie Thomas Aeschi (svp, ZG) für
ebendiese Minderheit im Rat argumentierte, sei das Problem, dass die
Verwaltungsdelegation immer mehr Kompetenzen erhalte. Dies sei auch deshalb
stossend, weil nicht immer alle Fraktionen in diesem Gremium vertreten seien. Die
Parlamentarische Informatik-Testgruppe (PIT) würde sich hier besser eignen. Damit
aber nicht der Eindruck entstehe, er sei gegen den papierlosen Ratsbetrieb, ziehe er
den Minderheitsantrag zurück. Der Sprecher des Büros, Balthasar Glättli (gp, ZH), wies
darauf hin, dass die Verwaltungsdelegation wohl auch die PIT beiziehen werde. Mit der
Annahme der Motion könne die Digitalisierung des Ratsbetriebs vorangetrieben
werden. Dies sah auch die Ratsmehrheit so, die die modifizierte Motion mit 130 zu 44
Stimmen bei 6 Enthaltungen annahm. 43 der ablehnenden Stimmen stammten aus der
SVP-Fraktion, begleitet von Albert Vitali (fdp, LU) von der FDP-Fraktion. 12

MOTION
DATUM: 03.12.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR bereits 2015 und 2017 Widerspruch gegen die Vorlage erhoben
hatte, legte sie Mitte Oktober 2018 doch noch einen Entwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) für ein transparentes Lobbying vor.
Andrea Caroni (fdp, AR), der als Sprecher für die Kommission amtete, wies darauf hin,
dass die ursprüngliche Idee, den sogenannten «Badge-Basar» abzuschaffen und mehr
Transparenz über den Zutritt zum Bundeshaus zu schaffen, nicht umfassend umgesetzt
worden sei. Allerdings würden drei wichtige Änderungen vorgeschlagen: Lobbyistinnen
und Lobbyisten müssen neu angeben, was für einen Auftrag sie verfolgen und wer ihr
Auftraggeber ist; Tagesgäste müssen in Begleitung des sie einladenden Ratsmitglieds
sein und Altparlamentarierinnen und Altparlamentarier dürfen ihren Badge behalten,
müssen sich aber – falls sie zu Lobbyzwecken im Bundeshaus sind – ebenfalls den
Offenlegungspflichten unterwerfen. Diese drei Punkte seien in der Kommission und
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auch in der Vernehmlassung wenig umstritten gewesen, erklärte Caroni. Zu mehr
Diskussion Anlass gegeben habe die Grundsatzfrage, ob das bestehende System, bei
dem jedes Parlamentsmitglied zwei Badges vergeben kann, beibehalten (Vorschlag der
Kommissionsmehrheit), leicht reformiert – zusätzlich zu den persönlichen Badges
sollen Parlamentsbadges für Agenturlobbyisten vergeben werden (Vorschlag der
Minderheit Comte) – oder ganz abgeschafft werden soll (Vorschlag der Minderheit
Bruderer Wyss). 
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen und die Debatte drehte sich in der
Folge primär um die Art des Systemwechsels. Als Vorteil des bisherigen Systems wurde
die einfache und unbürokratische Handhabe genannt, Nachteil sei aber die starke
institutionelle Verbandelung zwischen Lobbyorganisationen und Parlament, was
Korruptionsvorwürfen Vorschub leisten könne. Raphaël Comte (fdp, NE) legte in der
Verteidigung seines Antrags dar, dass die institutionalisierte Vergabe von Badges an
eingeschriebene Agenturlobbyisten zu mehr Transparenz führe, weil der Zugang erstens
von der Verwaltungsdelegation gewährt werden müsse und zweitens nur an die wenigen
professionellen Lobbyisten vergeben würde, bei denen mit dem herkömmlichen System
eben nicht klar sei, wann sie genau für welchen Auftraggeber oder welche
Auftraggeberin tätig seien. Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) machte sich für ihren Antrag
stark, indem sie argumentierte, dass die bisherige enge Verbandelung zwischen
Parlamentsmitgliedern und Lobbyierenden nie wirklich zu Transparenz führen könne.
Wer im Bundeshaus Interessen vertreten wolle – dies sei legitim und wichtig – solle
Zugang erhalten; dies dürfe aber eben nicht vom Goodwill eines Parlamentsmitglieds
abhängen, sondern müsse transparent, offen und für alle gleich geregelt werden.
Nachdem sich Peter Föhn (svp, SZ) und Philipp Müller (fdp, AG) für die Mehrheit
eingesetzt hatten mit dem Hinweis, dass die beiden Minderheitsanträge viel zu viel
Aufwand für letztlich zu wenig Ertrag brächten, fielen in den Variantenabstimmungen
beide Minderheitsanträge durch, einmal mit 22 zu 15 Stimmen (Minderheit I) und einmal
mit 23 zu 14 Stimmen (Minderheit II). Die Gesamtabstimmung passierte der Entwurf, der
anschliessend an den Nationalrat ging, mit 24 zu 14 Stimmen. 13

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
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als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 14

In der Debatte um die parlamentarische Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG), der eine
Neuregelung für die Zusammensetzung des Büros-NR verlangte, konkretisierte der
Zuger sein Anliegen: Die Zusammensetzung solle analog zur Zusammensetzung der
Gerichtskommission erfolgen. Dort werden in einem ersten Schritt die Sitze nach
Fraktionsstärke zugewiesen und in einem zweiten Schritt wird darauf geschaut, dass alle
Fraktionen berücksichtigt werden. Roland Büchel (svp, SG), der den Minderheitenantrag
unterstützte, argumentierte, dass es für eine Demokratie eigentlich selbstverständlich
sei, dass eine Fraktion in einem so wichtigen Gremium wie dem Büro angemessen
vertreten sein müsse. Angemessen heisse eben proportional zur Sitzstärke. Aufgrund
der wechselnden Präsidien könne es aber immer wieder dazu kommen, dass einzelne
Fraktionen über- und andere untervertreten seien. Dem müsse entgegengewirkt
werden, vor allem, weil das Büro «verstärkt legislativ tätig ist». Edith Graf-Litscher (sp,
TG) argumentierte als Sprecherin für die Mehrheit des Büro-NR, dass im
Parlamentsgesetz verankert sei, dass das Büro aus Funktionsträgerinnen und
Funktionsträgern und eben nicht parteipolitisch zusammengesetzt sei, was sich in der
Arbeitsweise des Büros niederschlage. Es sei keine politische Organisation, sondern
habe die Funktion, den Ratsbetrieb vorzubereiten. Eine proportionale Vertretung wäre
nur mit einer Erhöhung der Mitgliederzahl im Büro zu erreichen – ein entsprechender
Vorstoss der SPK-NR sei aber 2015 wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen
worden. Die Volkskammer sprach sich schliesslich mit einer deutlichen Mehrheit von 115
zu 64 Stimmen gegen Folge geben aus. Die befürwortenden Stimmen stammten
allesamt aus der SVP-Fraktion. 15
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Obwohl der Nationalrat nicht auf die Vorlage der SPK-SR, die Regelungen für ein
transparentes Lobbying vorsah, eingetreten war, beschloss die ständerätliche
Kommission, an der Vorlage festzuhalten. Mehr Transparenz sei ein Bedürfnis der
Öffentlichkeit, befand eine Mehrheit von 6 zu 4 Stimmen. Die Minderheit war hingegen
der Ansicht, dass die Vorlage im Nationalrat, wo mit 103 zu 72 Stimmen für
Nichteintreten entschieden worden war, nicht mehrheitsfähig sei und deshalb nicht
weiterverfolgt werden solle. 
Damit kam die Vorlage erneut in die kleine Kammer, wo schliesslich mit 29 zu 9
Stimmen recht deutlich am ursprünglichen Entscheid festgehalten wurde. Damit
signalisierte der Ständerat, dass er in der Frage des Zugangs von Lobbyierenden zum
Bundeshaus Handlungsbedarf sehe. Auch wenn sich der Vertreter der
Kommissionsminderheit, Peter Föhn (svp, SZ), «zutiefst überzeugt» zeigte, dass man im
Nationalrat keine Mehrheit finden werde, könnte es ja durchaus sein, dass sich die
Mehrheiten in der grossen Kammer nach den anstehenden eidgenössischen Wahlen
2019 verändern. 16
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